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Betreff: Informationen zu Veranstaltungen der Better Life GmbH auf dem Flugplatz-
gelände der Stadt Werneuchen

Sachverhalt:
Die Better Life GmbH ist eine Agentur für Veranstaltungen einschließlich Festivals. Im Jahr
2021 hat zum zweiten Mal auf dem Flugplatzgelände der Stadt Werneuchen das
mehrtägige Aware Festival stattgefunden. Neben dem musikalischen Programm,
hauptsächlich elektronische Tanzmusik, findet ein Rahmenprogramm, u.a. mit Lesungen,
Meditation, Yoga, Diskussionsrunden statt.

Weitere Formate finden darüber hinaus statt, wie z.B. die Firmenveranstaltung am zweiten
Septemberwochenende 2021, ebenfalls mit elektronischer Musik.

Die Better Life GmbH beabsichtigt auch zukünftig Veranstaltungen auf dem
Flugplatzgelände in Werneuchen durchzuführen. Dabei ist den Veranstaltern bewusst,
dass sie eine große Verantwortung gegenüber der Wohnbevölkerung vor Ort tragen. Um
diese wahrzunehmen wurde bereits zugesichert auch zukünftig technische und
organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um die Lärmbelästigung möglichst gering zu
halten. Insbesondere wird die Musikanlage nach dem Stand der Technik die Beschallung
auf die Tanzfläche konzentrieren.

Trotzdem wird aufgrund der Natur von Musikveranstaltungen stets mit einer gewissen
Geräuschimmission zu rechnen sein. Der Veranstalter wird hierbei den gesetzlichen
Rahmen einhalten. Im jeweiligen Einzelfall und unter Berücksichtigung der
Verhältnismäßigkeit können von der Verwaltung der Stadt Werneuchen weitere Auflagen
erteilt werden.

Die Anzahl der Tage mit so genannten seltenen Ereignissen, die einer
Ausnahmezulassung nach dem Landesimmissionsschutzgesetz zugänglich sind, wie
Festivals, Stadtfesten, etc. darf 10 pro Kalenderjahr im relevanten Gebiet grundsätzlich
nicht überschreiten. Diese Zahl gilt nicht für jeden Veranstalter separat sondern stellt die
Höchstgrenze sämtlicher Veranstaltungen in Summe dar.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:
Keine Bestätigung Kämmerei:

Bürgermeister Sachgebietsleiter
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